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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfra~e Nr. 

3206/~ betreffend die Ausbildungssituation bei den Lastwagen­

chauffeuren, welche die Abgeordneten Motter und Probst am 31. 

~änner 1989 an mich richteten, beehre ich mich zu den Punkten 

und 2 der Anfrage wie folgt Stellung zu nehmen: 

Mit der am 1. September 1987 in Kraft getretenen Verordnung des 

Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten vom 28. ~uli 

1987, BGBI.Nr. 396/1987, wurde ein Ausbildungsversuch für den 

Lehrberuf Berufskraftfahrer ein~erichtet. Im Rahmen dieses Aus­

bildungsversuches soll erprobt werden, ob die beruflichen Tätig­

keiten eines Berufskraftfahrers im Bereich des Straßengüterver­

kehrs im Rahmen eines Lehrberufes erlernt werden können. 

Zur Durchführung dieses Ausbildungsversuches wurde durch die 

neugeschaffene Bestimmung des § 122a des Kraftfahrgesetzes 1967 

idF der 11. Kraftfahrgesetz-Novelle, BGBI.Nr. 318/1987, Vorsorge 

getroffen, daß Personen, die eine Berufskraftfahrerlehre absol­

vieren, nach Vollendung des 17. Lebensjahres aUf Grund d~r Atlle­

gung der theoretischen Lenkerprüfung einen sogenannten "Lernfahr­

ausweis" erhalten können, der sie berechtigt, unter Aufsicht im 

Rahmen der Ausbildung zum Berufskraftfahrer Personenkraftwagen, 
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Lastkraftwagen, Lastkraftwagenzüge und Sattelfahrzeuge zu lenken. 

Die aufsichtsführende besonders befähigte Person muß entweder 

Fahrlehrer sein oder eine Person, die berufsmäßig zumindest drei 

Jahre Kraftfahrzeuge der Führerscheingruppen C und E (Lastkraft­

wagen, Lastkraftwagenzug, Sattelfahrzeug) oder 0 (Autobus) ge­

lenkt und eine entsprechende Bewilligung gemäß § 122a Abs.2 KFG 

1967 erlangt hat. 

Der Lehrberuf Berufskraftfahrer ist so konzipiert, daß der Be­

rufskraftfahrerlehrling zu Beginn des dritten Lehrjahres de~ 

Lernfahrausweis erwerben soll. Demgemäß bestimmt § 1 Abs.2 lit.a 

der gegenständlichen Verordnung, daß dem Lehrling die einschlä­

gigen Fertigkeiten und Kenntnisse derart zu vermitteln sind, daß 

er spätestens zwei Monate nach Beginn des dritten Lehrjahres zur 

theoretischen Lenkerprüfung zwecks Erwerb des Lernf'ahrausweises 

antreten kann. Die theoretische Ausbildung hat in einer Fahr­

schule zu erfolgen. Ein Lehrbetrieb kann jedoch die theoretische 

Ausbildung selbst durchführen, wenn er über die zur Durchführung 

der theoretischen Ausbildung erforderlichen sachlichen Voraus­

setzungen sowie über das entsprechende Lehrpersonal verfügt und 

vom Landeshauptmann hiezu gemäß § 122a Abs.4 des Kraftfahrge­

setzes 1967 ermächtigt wurde. 

• 

Im Laufe des dritten Lehrjahres absolviert der Kraftfahrlehrling 

eine entsprechende Fahrausbildung, sodaß er am Ende des dritten 

Lehrjahres zur praktischen Lenkerprüfung zumindest für die Gruppe 

C antreten kann. Durch die Novelle BGBI.Nr. 338/1987 zum Bundes­

gesetz über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen wurde 

festgesetzt, daß die Lenkzeit von Berufskraftfahrlehrlingen vier 

Stunden täglich und 20 Stunden wöchentlich nicht überschreiten 

darf, wobei nach einer ununterbrochenen Lenkzeit von höchstens 

zwei Stunden eine Lenkpause von einer halben Stunde gewährt wer­

den muß. 
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Es ist möglich, daß ein Betrieb die gesamte Tahrpraktische Aus­

bildung an eine Fahrschule bzw. an einen anderen Lehrbetrieb 

uberträgt (zwischenbetriebliche Ausbildung). In diesem Fall 

braucht in dem die Ausbildung übertra~enden Lehrbetrieb keine im 

Sinne des § 122a Abs.2 KFG besonders beTähigte Person vorhanden 

sein. Der Lehrberechtigte bleibt allerdings weiterhin daTür ver­

antwortlich, daß der BeruTskraTtTahrer auch in der zwischenbe­

trieblichen Ausbildung ein KraTtTahrzeug nur lenkt, wenn er von 

einem "Ausbildner im Sinne des KraTtTahrgesetzes 1967" begleitet 

wird. 

Nach eFTolgreicher Ablegung der praktischen LenkerprüTung kann 

der Lehrling zur AbschlußprüTung im LehrberuT BeruTskraTtTahrer 

antreten. 

Die Dauer der Ausbildung im Lehrberuf BerufskraftTahrer beträRt 

drei 0ahre. 

kraTtTahrer 

Die gleichzeitige Ausbildung im Lehrberuf Berufs­

und in einem weiteren Lehrberuf (Doppellehre) ist 

nicht zulässig. 

Bei der Anmeldung des Lehrvertrages ist eine ärztliche Beschei­

nigung vorzulegen, aus der hervorgeht, daß keine Umstände vor­

liegen, wonach der Lehrling wegen ofTensichtlicher geistiger und 

körperlicher Gebrechen voraussichtlich nicht geeignet sein wird, 

den LernTahrausweis zu erwerben und Lernfahrten mit Lastkraftwa­

gen, Lastkraftwagenzügen und Sattelkraftfahrzeugen unter AUTsicht 

im dritten Lehrjahr zu absolvieren. Es soll damit so weit als 

möglich sichergestellt werden, daß nur geeignete Personen die 

Berufskraftfahrerlehre absolvieren bzw. von vornherein möglichst 

vermieden werden, daß zum Fahrdienst nicht geeignete Personen 

(z.B. wegen Rotblindheit) die Lehre abbrechen müssen. 

Im Hinblick auf eine entsprechende Mobilität der Lehrlinge, aber 

auch der ausgebildeten BeruTskraftfahrer, sind Verwandtschaften 

mit kraTtfahrzeugorientierten Lehrberufen (Kraftfahrzeugelektriker, 
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Kraftfahrzeugmechaniker und Landmaschinenmechani~er) sowie mit 

dem Lehrberuf Spediteur vor~esehen. Hiebei wurde eine nach Lehr­

jahren unterschiedliche Verwandtschaft festgelegt, wodurch vor 

allem im ersten Lehrjahr ein Umstieg auf verwandte Lehrberufe des 

Kraftfahrzeugbereiches einerseits bzw. auf den Ausbildungsversuch 

Berufs~raftfahrer andererseits mbglich sein soll. Darub~r hinaus 

werden Personen, die Lehrabschlußprüfungen in den verwandten 

Lehrberufen abgelegt haben, in die Lage versetzt, durch Ablepung 

einer Zusatzprüfung auch die Lehrabschlußprüfung in einem der 

verwandten Lehrberufe zu erwerben. 

Im Rahmen der Berufskraftfahrerlehre hat der Lehrling auch Gele­

genheit zu erhalten, eine Unterweisung in lebensrettenden Sofort­

maßnahmen im Sinne des § 64 Abs.2 des Kraftfahrgesetzes zu besu­

chen. Dem Berufskraftfahrerlehrling sind auch Kenntnisse über den 

Transport gefahrlicher Güter auf der Straße zu vermitteln. 

Um die Erprobung des Lehrberufes Berufskraftfahrer entsprechend 

überprüfen und analysieren zu können, wurde festgelegt, daß Lehr­

berechtigte, die Lehrlinge im Rahmen des gegenstandlichen Ausbil­

dungsversuches ausbilden, jährliche Berichte über den Stand an 

vermittelten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie über deren Anwen­

dung durch den Lehrling im Betrieb an die Lehrlingsstelle zu 

erstatten haben. 

Die Ablegung der Abschlußprüfung im Lehrberuf Berufskraftfahrer 

ist auch im sogenannten "zweiten Bildungsweg" gemaß § 23 Abs.5 

lit.a des Berufsausbildungsgesetzes (BAG) möglich. Zulassungs­

voraussetzung ist hiebei jedenfalls auch die Innehabung der 

Lenkerberechtigung zumindest für die Gruppe C. Durch die Novelle 

BGBl.Nr. 612/1988 zur Verordnung über die Einrichtung eines 

Ausbildungsversuches im Lehrberuf Berufskraftfahrer wurde ein 

Kurs zur Vorbereitung auf die Lehrabschlußprüfung im zweiten 

Bildungsweg festgelegt. 
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Ausbildungsversuche im Lehrberuf Berufskraftfahrer können bis 

,. September 1992 begründet werden. Danach wird mein Ressort 

zusammen mit dem Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr und den beteiligten Kreisen der Arbeitgeber und Arbeit­

nehmer analysieren, ob die Ausbildung zum Berufskraftfahrer als 

"voller Lehrberuf" in die Lehrberufsliste aufgenommen werden 

Io..ann. 

Der AusbildunRsversuch für den Lehrberuf Beru~skraftfahrer wird 

mit Ende 1995 auslaufen. 

Derzei~ werden in bsterreich insgesamt 20 Lehrlinge im Rahmen des 

Ausbildungsversuches für den Lehrberuf Berufskraftfahrer ausge­

bildet. 
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